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dass hier ein begrüßenswertes und im Ko-
alitionsvertrag vereinbartes Vorhaben um-
gesetzt wurde, nämlich die Gleichstellung 
des Schutzniveaus für betroffene Mandan-
ten unabhängig davon, ob sie Mandanten 
eines Strafverteidigers oder eines „norma-
len“ Rechtsanwalts sind (siehe dazu das 
Interview mit Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger in BRAKMagazin 2/2009). 
 Die Aufspaltung der Anwaltschaft in 
eine Zwei-Klassen-Gesellschaft war nicht 
zu rechtfertigen. Sie bedeutete eine unver-
hältnismäßige Beeinträchtigung des hoch 
sensiblen Vertrauensverhältnisses zwi-
schen Mandant und Rechtsanwalt. Eine 
Unterscheidung zwischen Strafverteidigern 
einerseits und „normalen“ Rechtsanwälten 
andererseits war schon deshalb nicht prak-
tikabel, weil gerade in einem frühen Sta-
dium heimlicher Ermittlungsmaßnahmen 
für die Polizei oft nicht erkennbar ist, ob 
ein Rechtsanwalt als Strafverteidiger oder 
in sonstiger Funktion als Rechtsanwalt tä-
tig ist. Die Frage der Verwertbarkeit eines 
von ihm mit seinem Mandanten geführten 
Gesprächs hätte deshalb erst nach umfas-
sender Prüfung des Sachverhalts beant-
wortet werden können. Diese gewillkürte 
Unterscheidung des bisherigen Gesetzes 
barg daher ein erhebliches Missbrauchspo-
tential, Rechtsanwälte abzuhören, bis sich 
deren Strafverteidigereigenschaft erwiesen 
hat. Das jetzt verabschiedete Gesetz be-
seitigt diese von der BRAK schon immer 
heftig kritisierte Unterscheidung.

RA Axel C. Filges, Präsident der 
Bundesrechtsanwaltskammer

Am Ende ging alles ganz schnell: 
Nur einen Tag, nachdem der 
Rechtsausschuss des Bundesta-

ges sein positives Votum ablieferte, wurde 
das Gesetz zur Stärkung des Schutzes 
von Vertrauensverhältnissen zu Rechts-
anwälten im Strafprozessrecht (§ 160a 
StPO) im Plenum des Bundestages in 
zweiter und dritter Lesung und in seltener 
fraktionsübergreifender Einigkeit verab-
schiedet. Der absolute Schutz des § 160a 
Abs. 1 StPO vor strafprozessualen (meist 
– aber nicht nur – heimlichen) Beweiser-
hebungs- und Verwertungsmaßnahmen 
wird auf Rechtsanwälte einschließlich der 
niedergelassenen oder dienstleistenden 
europäischen Rechtsanwälte sowie auf 
ausländische Rechtsanwälte nach § 206 
BRAO und Kammerrechtsbeistände nach 
§ 209 BRAO erstreckt. Das Gesetz tritt 
am ersten Tag des zweiten auf die Ver-
kündung folgenden Monats in Kraft, also 
wohl spätestens zum 1. Februar 2011. 
Der bisher geltende § 160a Abs. 1 StPO 
sah ein absolutes Beweiserhebungs- und 
Verwertungsverbot nur bei Geistlichen, 
Abgeordneten und Strafverteidigern vor, 
während „normale“ Rechtsanwälte nach § 
160a Abs. 2 StPO grundsätzlich z.B. abge-
hört werden durften, es sei denn, durch 
die (heimliche) Beweiserhebung würden 
voraussichtlich Erkenntnisse erlangt, über 
die der „normale“ Rechtsanwalt das Zeug-
nis verweigern dürfte; dies sei im Rah-
men der Prüfung der Verhältnismäßigkeit 
besonders zu berücksichtigen, wobei bei 
Ermittlungsmaßnahmen in Verfahren, die 
keine Straftat von erheblicher Bedeutung 

betreffen, in der Regel nicht von einem 
Überwiegen des Strafverfolgungsinteres-
ses bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung 
auszugehen ist. 
 Sie verstehen diesen Satz nicht? Da 
sind Sie nicht alleine! So ähnlich unklar 
drückt sich § 160a Abs. 2 StPO in gelten-
der und künftiger Fassung aus, wenn er 
das relative Beweiserhebungsverbot gegen-
über Zivilanwälten und anderen Berufsge-
heimnisträgern ausdrücken will. Auch die 
Strafverfolgungsbehörden können vermut-
lich mit dieser verquasten Formulierung 
nichts anfangen. Daran hat sich leider 
auch für die Zukunft nichts geändert, 
denn im neuen § 160a Abs. 2 StPO wird 
lediglich ein neuer Satz angefügt, wonach 
diese komplizierte Verhältnismäßigkeits-
prüfung nicht für Rechtsanwälte gilt, weil 
ja künftig bereits der absolute Beweiser-
hebungsschutz nach § 160a Abs. 1 StPO 
eingreift. Künftig müssen sich also (nur) 
noch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und 
Patentanwälte sowie die anderen Berufsge-
heimnisträger nach § 53 StPO mit dieser 
komplizierten Regelung herumschlagen. 
Das ist auch ein Grund, weshalb sich die 
BRAK nach wie vor trotz des erfreulichen 
Ergebnisses dafür einsetzt, zumindest die 
sozietätsfähigen Berufe in den absoluten 
Schutz vor strafprozessualen Beweiser-
hebungsmaßnahmen einzubeziehen, weil 
anderenfalls bei interprofessionellen Sozi-
etäten diese Berufe der Türöffner für staat-
liche Zwangsmaßnahmen wären. Vorzugs-
würdig wäre eine Lösung wie in § 100c 
Abs. 6 StPO, wonach der sog. Große Lau-
schangriff gegenüber allen Berufsgeheim-
nisträgern nach § 53 StPO unzulässig ist. 
Das sollte auch als Standard bei offenen 
oder heimlichen Ermittlungsmaßnahmen 
nach § 160a StPO gelten. 
 Die kritischen Bemerkungen dürfen 
allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 

Editorial

Gleicher Schutz 
für alle Mandanten
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Seit mehr als 10 Jahren steht die 
Bundesrepublik Deutschland im 
Rechtsstaatsdialog mit der Volksre-

publik China. In diesem Jahr kam auf die 
deutsche Anwaltschaft eine wichtige Rolle 
zu, denn das 10. Symposium des Dialoges 
befasste sich, auf Initiative der BRAK und 
des DAV, mit der Rolle der Anwaltschaft in 
Staat und Gesellschaft. 
 Die beiden Anwaltsverbände hatten 
vor dem offiziellen Beginn der Veranstal-
tung Gelegenheit, sich von ihrer besten 
Seite zu zeigen: Gemeinsam richteten sie 
den Begrüßungsabend im Reichstagsge-
bäude aus: Gleich neben der Glaskuppel, 
dem Symbol für eine transparente Demo-
kratie, durch deren gläsernen Boden direkt 
der große Plenarsaal des Bundestages zu 

sehen ist. Mehr als 120 Gäste kamen, 
neben den Teilnehmern der chinesischen 
Delegation unter Führung des chinesi-
schen Rechtsamtsministers waren nicht 
nur Vertreter der Anwaltschaft anwesend; 
mit dem Präsidenten des BGH Tolksdorf 
war auch die Richterschaft und mit MdB 
Wolfgang Wieland (Bündnis 90/Die Grü-
nen) das Parlament hochrangig vertreten, 
wie auch Europa mit der Generalanwältin 
Juliane Kokott. Die Delegation des BMJ 
wurde von der Justizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger angeführt. 
 Der Rechtsstaatsdialog zwischen 
Deutschland und China wird seit nunmehr 
10 Jahren geführt. Erstmals wurde der Aus-
tausch durch den damaligen Bundeskanz-
ler Schröder angeregt. Ziel war und ist es, 

die kontinental-europäischen Rechtsstruk-
turen im sich im Aufbau befindenden chi-
nesischen Rechtssystems zu stärken. Der 
Rechtsstaatsdialog ist dabei ein Prozess 
der kleinen Schritte, deren Gesamtheit erst 
zum Ziel führt. Voraussetzung für einen 
effektiven Austausch ist dabei, so heißt es 
in einer Begleitbroschüre, die Begegnung 
auf Augenhöhe: der Dialog wird im Geiste 
des Prinzips der Gleichberechtigung, der 
gegenseitigen Achtung und auf der Grund-
lage der Gegenseitigkeit geführt.
 Das wurde auch beim Begrüßungsa-
bend noch einmal sowohl von deutscher 
als auch von chinesischer Seite betont. Axel 
C. Filges, Präsident der BRAK, unterstrich 
darüber hinaus in seiner Rede die Bedeu-
tung des Rechtsstaatsdialoges speziell für 
die Anwaltschaft. Die BRAK engagiert sich 
in diesem Austausch bereits seit Anbeginn. 
Filges wies in diesem Zusammenhang auf 
den im vergangenen Jahr zwischen BRAK 
und All China Lawyers Association abge-
schlossenen Freundschaftsvertrag hin. 
Für Justizministerin Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger ist es, so sagte sie, 
ein persönliches Anliegen gewesen, dass 
beim diesjährigen Rechtsstaatsdialog das 
anwaltliche Berufsrecht thematisiert wird. 
Eine unabhängige Anwaltschaft sei essen-
tielle Voraussetzung für einen Rechtsstaat, 
denn nur unabhängige Rechtsanwälte 
könnten der Bevölkerung bei der Durch-
setzung ihrer Rechte zur Seite stehen, so 
die Ministerin. Gleich positiv, wenn auch 

Ohne Alternative
Deutsch-Chinesischer Rechtsstaatsdialog

Titelthema

BRAK-Präsident Filges und der chinesische Botschafter Wu Hongbo
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etwas weniger enthusiastisch begrüßte der 
chinesische Minister Song die diesjährige 
Themenauswahl. 
 Für BRAK und DAV war der Begrü-
ßungsabend eine gute Gelegenheit, bereits 
vor dem eigentlichen Rechtsstaatsdialog 
mit den chinesischen Juristen direkt ins 
Gespräch zu kommen. Persönliche Kon-
takte („Guanxi“) spielen in China traditi-
onsgemäß eine große Rolle. 
 Der darauffolgende Montag stand 
dann ganz im Zeichen des Wettbewerbs-
rechts. Am Vormittag stellten deutsche 
und chinesische Experten die Grundzüge 
der jeweiligen Regelungen zum unlauteren 
Wettbewerb vor. Insbesondere ging es um 
die Systematik der Regelungen und um 
das Verhältnis zu anderen Bestimmungen 
beispielsweise im Kartellrecht oder im 
Patentrecht. Am Nachmittag wurden dann 
einzelne Problemkreise herausgegriffen 
und vertieft in Arbeitsgruppen behandelt.
 Der Dienstag war dem anwaltlichen 
Berufsrecht gewidmet. Der chinesische 
Anwaltsmarkt ist in den vergangenen 
Jahren nicht zuletzt auf Grund der wirt-
schaftlichen Entwicklung des Landes 
förmlich explodiert. Es ist kaum vorstell-
bar, dass in den vergangen 35 Jahren die 
Zahl der Rechtsanwälte von Null (in der 
Zeit der Kulturrevolution wurde der Beruf 
des Rechtsanwaltes faktisch abgeschafft) 
auf heute etwa 170.000 Rechtsanwälte in 
15.000 Kanzleien geschnellt ist. Gleichwohl 
ist China trotz dieser beeindruckenden 
Zahlen immer noch eines der Länder mit 
der niedrigsten Anwaltsdichte der Welt. 
 Mit der Zahl der Rechtsanwälte ent-
wickelte sich parallel auch das Anwalts-
recht: Seit 1996 hat China ein Anwalts-
gesetz, das zum 1.7.2008 weitreichend 
überarbeitet wurde. Die anwaltlichen 
Rechte sind in diesem Gesetz erheblich 
gestärkt worden: Anwälte werden nun 
nicht mehr als „Dienstleister des Staates“ 
gesehen, sondern als Rechtsdienstleister 
und Interessenvertreter ihrer Mandanten. 
Von Unabhängigkeit ist allerdings noch 

nicht die Rede. Neu ist seit 2008, und das 
erstaunte die deutsche Zuhörerschaft des 
Symposiums nicht wenig, die Zulässigkeit 
von Einzelkanzleien. Bisher war in China 
nur die Berufsausübung in Mehrpersonen-
kanzleien zulässig.
 Dieses neue Anwaltsgesetz stand im 
Mittelpunkt des Symposiums am Diens-
tag. Von chinesischer Seite wurde das neue 
Gesetz ausführlich vorgestellt, anschlie-
ßend gab BRAK-Präsident Filges einen 
Überblick über das deutsche System der 
anwaltlichen Selbstverwaltung. Insbe-
sondere hob er dabei hervor, dass nur die 
staatsferne Selbstverwaltung Garant für 
eine unabhängige und starke Anwaltschaft 

ist. Die Unabhängigkeit der Anwaltschaft 
wird in Deutschland dadurch gewährleis-
tet, dass die Zuständigkeit für Zulassung, 
Widerruf und auch Berufaufsicht bei den 
Anwaltskammern liegt und sie lediglich 
der Rechtsaufsicht des Justizministeriums 
unterliegen. 
 Auch in China gibt es Rechtsanwalts-
kammern. Rechtsanwälte sind, so heißt es 
im Artikel 45 des Anwaltsgesetzes Mitglie-
der der lokalen Kammer und gleichzeitig 
Mitglied der All China Lawyers Associa-
tion. Die Kammern haben unter anderem 
die Aufgabe, die Interessen der Anwälte 
zu vertreten, für die Fortbildung zu sor-

gen und die Berufsethik und Disziplin 
der Anwälte zu überwachen. Dabei sind 
die chinesischen Rechtsanwaltskammern 
jedoch, anders als in Deutschland, eng mit 
dem dortigen Justizministerium verbun-
den. 
 In der sich anschließenden ausführ-
lichen Fragerunde ging es unter anderem 
um Zugangswege zum Beruf, die Frage des 
Fremdbesitzverbotes in Deutschland und 
um andere einzelne berufsrechtliche Fra-
gestellungen aus. Das Interesse am jeweils 
anderen Rechtssystem war groß: Die Ent-
täuschung stand manchem Teilnehmer, 
der nicht mehr zu Wort kam, deutlich ins 
Gesicht geschrieben. 

 Für die Bundesrechtsanwaltskammer 
ist der deutsch-chinesische Rechtsstaatsdi-
alog ein wichtiger Baustein im Bemühen 
Strukturen der unabhängigen anwaltli-
chen Selbstverwaltung zu exportieren. Das 
Anwaltsgesetz, das mit jeder Reform den 
Anwälten mehr Rechte verleiht, zeigt, dass 
auch in China die Anwaltschaft auf dem 
Wege ist, sich zu einer starken und unab-
hängigen Kraft zu entwickeln. Es gilt jetzt 
dafür zu sorgen, dass dieser Prozess wei-
tergeführt wird.

RAin Kei-Lin Ting-Winarto
BRAK, Berlin

BRAK-Präsident Filges, Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger, der Minister des chinesischen Rechtsamtes 
Song Dahan und DAV-Präsident Ewer (v.l.n.r.)
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Es gibt wohl kaum etwas Angeneh-
meres, als auf Kosten anderer zu 
reisen. Anwälten passiert das stän-

dig, oft zahlt der Mandant, aber schöner 
ist es, wenn die Gegenseite die Rechnun-
gen begleichen muss. Sehr zum Ärger des 
Betroffenen greift der Advokat dann nicht 
gerade zum billigsten Fortbewegungs-
mittel, wie in einem Fall, den jüngst das 
Oberlandesgericht Koblenz zu entscheiden 
hatte (Az.: 14 W 208/10). In dieser Kon-
stellation hatte sich die Beklagte einen 
Anwalt in München genommen, der für 
einen Termin nach Koblenz anreisen 
musste. Dagegen sei grundsätzlich nichts 
einzuwenden, betonten die Richter. Aller-
dings legte der Advokat bei der Reisepla-
nung nicht gerade Bescheidenheit an den 
Tag: Er nahm sich erst einen Flug nach 
Frankfurt und dann einen Mietwagen. 
Kostenpunkt: 614,87 Euro netto, ohne 
Umsatzsteuer.
 Diese extravagante Reiseroute und die 
damit verbundenen Kosten leuchteten den 
Koblenzer Richter nicht ein. Sie machten 
sich die Mühe und schauten einzelne Rei-
severbindungen nach und kamen dabei 
zum Ergebnis: Den auf 10.30 Uhr anbe-
raumten Termin beim Landgericht hätte 
der Prozessvertreter auch dann erreichen 

können, wenn er um 5.53 Uhr in einen 
Zug gestiegen wäre. Dann wäre er um 
10.10 Uhr in Koblenz angekommen und 
mit einem Taxi um 10.20 Uhr bei Gericht 
eingetroffen. Alternativ schlugen sie ihm 
noch drei weitere Verbindungen vor, mit 
denen er problemlos noch am selben Tag 
zurück nach München hätte fahren kön-
nen – er hätte nur um eine zeitliche Verle-
gung des Termins bitten müssen. Von den 
eingereichten 614,87 ließen die Koblenzer 
Richter deshalb nur 358 Euro zu. 
 Dafür haben die Gerichte den Juristen 
in anderer Hinsicht einen größeren Spiel-
raum eingeräumt: Beim ersten Antrag 
auf Verlängerung einer Berufungsbegrün-
dungsfrist können sich Anwälte größere 
Ausführungen sparen, schließlich soll die 
Bitte um Aufschub die Überlastung nicht 
auch noch verschlimmern (Az.: V ZB 
42/10). Damit hat der Bundesgerichtshof 
jüngst in einem Beschluss seine ständige 
Rechtsprechung bekräftigt. Sonst würden 
die Kläger in ihrem Recht auf faire Verfah-
rensgestaltung verletzt, wie die Karlsruher 
Richter betonten. Damit hoben sie die Ent-
scheidung des Berufungsgerichts auf, das 
eine Fristverlängerung mit dem Argument 
verweigerte, die Kläger hätte keinen erheb-
lichen Gründe für eine Verlängerung vor-

getragen. Sie hatten lediglich ausgeführt, 
wegen der starken Arbeitsbelastung des 
Prozessbevollmächtigten habe eine Bespre-
chung mit ihm nicht stattfinden und die 
Berufung nicht begründet werden können. 
 Zwischen den Zeilen lässt sich lesen, 
dass den Berufungsrichtern wohl schlicht 
der Geduldsfaden gerissen ist, schließlich 
hätten die Kläger schon im erstinstanzli-
chen Verfahren mehrfach mit ähnlich oder 
gar gleichlautender Begründung Fristver-
längerungsanträge gestellt. Vor dem Bun-
desgerichtshof ist der betroffene Anwalt 
noch einmal glimpflich davon gekommen, 
doch auf Dauer sollte sich darauf lieber 
kein Rechtsvertreter verlassen. Es könnte 
sein, dass die Mandanten selbst irgend-
wann einmal weniger großzügig auf seine 
Arbeitsüberlastung reagieren. 
 Bei der anwaltlichen Werbung zeigte 
sich wiederum das Kammergericht Ber-
lin auf wohltuende Weise großzügig (Az.: 
5 W 198/10, BRAK-Mitt. 2010, 274 – akt. 
Heft). Die Berliner Richter hatten einen 
Fall zu entscheiden, in dem ein Rechtsan-
walt in einem Rundschreiben gezielt an die 
Gesellschafter einer bestimmten Fonds-
gesellschaft geschrieben hatte, um sie auf 
ein steuerrechtliches Problem aufmerksam 
zu machen. Darin sahen sie jedoch keinen 
Verstoß gegen das Verbot einer Werbung, 
die nur auf die Erteilung eines Auftrags 
im Einzelfall gerichteten ist, wie es in 
§ 43b der Bundesrechtsanwaltsordnung 
festgeschrieben ist. Zudem war die Fonds-
gesellschaft weder notleidend, noch habe 
der Anwalt irgendeinen speziellen Druck 
auf sie ausgeübt. Schließlich habe er den 
Brief fast ein Dreivierteljahr vor Ablauf 
der Verjährungsfrist geschrieben, so dass 
der Fondsgesellschaft noch genügend Zeit 
für Alternativen geblieben sei. 

Corinna Budras, Frankfurt am Main 
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Gröbenzell; Prof. Dr. Wulf Goette, Vors. Richter am 
Bundesgerichtshof, Karlsruhe; Dr. Heinrich Hübner,
Rechtsanwalt, Steuerberater, Stuttgart; Prof. Dr. Dres. h. c.
Karsten Schmidt, Präsident der Bucerius Law School, 
Hamburg; Dr. Roland Wacker, Richter am Bundesfinanzhof, 
München 

Kostenbeitrag: 995,– € . 18 Zeitstunden – § 15 FAO

Tagungsnummer: 052180

Steuercoaching - fit für 2011

21. 01. 2011 · Berlin     
  Tagungsnummer: 052205

28. 01. 2011 · Bochum     
  Tagungsnummer: 052206

04. 02. 2011 · Frankfurt     
  Tagungsnummer: 052207

Thomas Müller, Vors. Richter am Finanzgericht, Köln

jeweils 6 Zeitstunden – § 15 FAO . Kostenbeitrag: 345,– €
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Vom 3. bis 8. Oktober 2010 trafen 
sich rund 4.000 Anwältinnen und 
Anwälte in der kanadischen Pazi-

fikmetropole zur Jahreskonferenz der Inter-
national Bar Association (IBA). Die IBA 
setzt sich zusammen aus Einzelmitgliedern, 
Anwaltsfirmen und rund 190 Anwaltsorga-
nisationen. Die jährliche Konferenz ist das 
grösste Treffen von Anwälten aus allen Tei-
len der Welt. Vom europäischen Kontinent 
kommt das bedeutendste Kontingent aus 
Deutschland. Diskutiert werden einerseits in 
einer grossen Zahl von Seminaren Themen 
des materiellen Rechts, insbesondere unter 
grenzüberschreitenden Gesichtspunkten 
und andererseits Fragen des Berufsrechts in 
speziell für die Anwaltsorganisationen aus-
gerichteten Veranstaltungen. Daneben ist 
die Konferenz wegen der grossen interna-
tionalen Beteiligung eine Gelegenheit zum 
Networking und zur Selbstdarstellung nati-
onaler und internationaler Anwaltsfirmen.
 Einzige Arbeitssprache der Konferen-
zen ist Englisch. Obwohl das common law 
gegenüber dem civil law weltweit in der 
Minderheit ist, drängt sich bei IBA-Konfe-
renzen oft der Eindruck auf, das Gegenteil 
sei richtig. Die global führende Rolle der 
angelsächsischen Anwaltsfirmen ist sicher 
ein nicht unerheblicher Grund dafür. 
Deutschland und andere Länder des civil 
law bemühen sich, die Dinge ins richtige 
Lot zu rücken.
 BRAK und DAV vertreten als Berufs-
organisationen die deutsche Anwaltschaft. 
Ihre Mitarbeit in den Instanzen der IBA 
hat sich im Laufe der beiden letzten Jahr-
zehnte ständig intensiviert. Die Entwick-
lung unseres Berufsrechts wird immer 
stärker von Reformen in anderen Staaten 
beeinflusst. Das beschränkte sich zunächst 
auf Europa, heute haben jedoch globale 
Tendenzen immer stärkere Auswirkungen 
auf das nationale Berufsrecht. Im Zeital-

ter weltweit tätiger Anwaltsfirmen ist dies 
kein Wunder.
 Für BRAK und DAV hatte die Konfe-
renz in Vancouver aus zwei Gründen eine 
besondere Bedeutung: Eine solche Kon-
ferenz ist eine ausgezeichnete Gelegen-
heit zur Selbstdarstellung der nationalen 
Anwaltschaft. Für ein europäisches Land 
mit über 150.000 Berufsangehörigen ist 
dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen. 
In der Vergangenheit fanden IBA Konfe-
renzen bereits in Deutschland statt, zuletzt 
1996 in Berlin. In Vancouver wurde der 
Tagungsort für die Jahreskonferenz 2015 
ausgewählt, für den Wien, Hamburg 
und Kopenhagen im Rennen lagen. Die 
deutsche Bewerbung beruhte wie die der 
Konkurrenten auf intensiver Vorbereitung 
mit professioneller Unterstützung. Im ent-
scheidenden Management Board der IBA 
wurden schliesslich 9 Stimmen für Wien, 
6 für Hamburg und keine für Kopenhagen 
abgegeben. Die deutschen Vertreter gratu-
lierten sportlich den österreichischen Kol-
legen, mit denen sie nicht nur die Sprache 
sondern in vielen berufsrechtlichen Fragen 
auch die Sichtweise teilen.
 Endete die Bewerbung um die Kon-
ferenz 2015 mit einer Enttäuschung, so 
gab es dennoch für die BRAK- und DAV-
Vertreter einen Erfolg. Dem Beispiel der 
American Bar Association folgend orga-
nisierten die deutschen Organisationen 
erstmals ein Frühstück („German Break-
fast“) zur Diskussion eines Sachthemas. 
Eingeladen waren in erster Linie die Ver-
treter der anderen nationalen und regiona-
len Organisationen, es konnte aber jeder 
Konferenzbesucher teilnehmen. 200 Gäste 
waren eingeplant und ebenso viel Teilneh-
mer stellten sich ein.
 Zur Diskussion stand das Thema „Law 
Firms Owned by Non Lawyers“.  Dieses 
Thema ist ein Beispiel dafür, wie sich Ent-

wicklungen des anwaltlichen Berufsrechts 
global vollziehen. Ausgangspunkt war 
eine Reform des Berufsrechts in Austra-
lien, wo in einem Bundesland das Verbot 
des Fremdbesitzes von Anwaltsfirmen 
aufgehoben und sogar die Börsennotie-
rung zugelassen wurde. Dies beeinflusste 
sodann entscheidend die Deregulierung in 
England, wo es ab 2011 „Alternative Busi-
ness Structures“ geben soll, deren Kapital 
ganz oder überwiegend Fremdinvestoren 
(Banken, Versicherungen, Automobil-
clubs, usw.) gehören wird. Von England 
schwappte die Diskussion auf den europä-
ischen Kontinent über und es traf sich bes-
tens, dass wenige Tage vor der IBA Konfe-
renz in Vancouver der Deutsche Juristentag 
genau diese Thematik diskutiert und darü-
ber abgestimmt hatte. So wie in Deutsch-
land wird über die Frage anderswo debat-
tiert; kein Wunder also, dass das Thema 
auf grosses Interesse stieß.
 Auf dem Podium saßen für die BRAK 
ihr Präsident Axel Filges und IBA-Coun-
cilor JR Heinz Weil sowie für den DAV 
dessen Vizepräsident Prof. Dr. Hans-Jür-
gen Hellwig und Hauptgeschäftsführer Dr. 
Cord Brügmann. Der IBA-Präsident nahm 
an der gesamten Veranstaltung teil. Axel 
Filges begrüsste die Gäste und Heinz Weil 
führte in das Thema ein. Er erläuterte, dass 
„law firms owned by non lawyers“ ebenso 
wie „law firms managed by non lawyers“, 
mit dem geltenden deutschen Berufsrecht 
nicht vereinbar sind, auch wenn es Aus-
nahmen für verwandte Berufe gibt, weil 
diese ein vergleichbares Berufsrecht haben. 
Die BRAK hatte als einzige ausländische 
Anwaltsorganisation dazu bereits eine viel 
beachtete Stellungnahme gegenüber dem 
englischen Parlament abgegeben. Er wies 
weiter darauf hin, dass der Fremdbesitz 
von Anwaltsfirmen in Deutschland ganz 
überwiegend als Gefahr für die anwaltliche 

Internationales

Anwälte – weltweit 

IBA-Konferenz 2010 in Vancouver
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Unabhängigkeit angesehen wird, wie das 
klare Votum des deutschen Juristentags 
gerade gezeigt hat. 
 In der Diskussion sprach sich eine klare 
Mehrheit im gleichen Sinne aus. Auffal-
lend waren die vorsichtigen Worte der Prä-
sidentin der Law Society of England and 
Wales, die sich anscheinend jetzt um eher 
restriktive Ausführungsregeln bemüht, 
während die gleiche Organisation früher 
zu den Wortführern der Öffnung gehörte 
und diese als „Blueprint for Europe“ pries. 
Es gab jedoch auch befürwortende Stim-
men, zum Beispiel von einem russischen 
Delegierten, der für eine umfassende Libe-
ralisierung plädierte. Hans-Jürgen Hell-
wig sprach die Schlussworte und brachte 
Zweifel zum Ausdruck, ob das deutsche 
Fremdbesitzverbot erfolgreich Alternative 
Business Structures aus England entge-
gengehalten werden könne.
 Der IBA Präsident beglückwünschte 
die deutsche Anwaltschaft zu dem „terrific 
success“.
 Berichtenswert ist ferner, dass sich 
am Rande der Konferenz die BRAK-Ver-
treter zu einem inzwischen traditionellen 
Gedankenaustausch mit den Spitzen der 
nationalen japanischen Anwaltsorganisa-
tion Japan Federation of Bar Associations 
(JFBA) trafen. Da die Entwicklungen des 
Berufsrechts global sind, ist es wichtig, 
über die Ozeane hinweg Verbündete zu 
suchen, die zu Grundsatzfragen ähnliche 

Positionen vertreten. Japan gehört zu den 
Staaten des civil law, sein Rechtssystem 
wurde erheblich vom deutschen Recht 
beeinflusst und es ist wie Deutschland 
eine wichtige Exportnation. Zudem wird 
ein Japaner bald IBA-Präsident sein. 
Eine Abstimmung zu Sachthemen, die im 
Council der IBA anstehen, liegt im beider-
seitigen Interesse.
 Die Europäische Union wird auf der 
weltweiten Bühne oft als Einheit wahrge-
nommen. Präsident und Generalsekretär 
des CCBE nehmen an den IBA-Konferen-
zen teil. Vor jeder Sitzung des IBA-Council 
treffen sich die Europäer unter der Ägide 
des CCBE zu einem vorherigen Gedan-
kenaustausch und meistens gelingt es, eine 
gemeinsame Position zu finden, die dann 
weltweit erhebliches Gewicht hat.
 Die IBA-Jahreskonferenz 2016 wird in 
Dubai stattfinden. Vancouver und Dubai 
liegen nur geografisch weit weg von Frank-
furt oder Rostock. Was dort diskutiert wird, 
kann bald Einfluss darauf haben, ob sich 
zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen in 
Frankfurt oder Rostock dem Wettbewerb 
mit Anwaltsfirmen stellen müssen, die 
einer Versicherung oder einem Automobil-
club gehören.  

JR Heinz Weil
BRAK-Vertreter im IBA-Council, Paris

Die IBA

Die International Bar Association 
(IBA) ist eine weltweite Vereinigung 
von Rechtsanwälten, Anwaltsfirmen 
und Anwaltsorganisationen. Insgesamt 
sind rund 20.000 Anwälte und 197 
Vereinigungen Mitglied in der IBA.

Ziele  und Aufgaben

Die IBA will den Informationsaus-
tausch zwischen Rechtsanwälten und 
Anwaltsorganisationen aus verschie-
denen Ländern fördern, bei der Globa-
lisierung des Anwaltsberufs mitwirken 
und die Rechte und die Unabhängig-
keit der Anwälte stärken. Daneben hat 
sich die IBA die Wahrung der Men-
schenrechte auf die Fahnen geschrie-
ben. Dafür wurde eigens ein Men-
schenrechtsinstitut gegründet.

Geschichte

Die IBA wurde 1947 von 34 Anwalts-
organisationen in New York gegrün-
det. Seit 1970 können auch einzelne 
Rechtsanwälte und Kanzleien Mit-
glied der IBA werden. In den 80er 
Jahren wurde das Menschenrechtsko-
mitee gegründet, das später dann zum 
Menschenrechtsinstitut expandierte. 
Auch hier können sich sowohl Orga-
nisationen als auch einzelne Anwälte 
engagieren. 

Struktur

Die IBA ist in zwei große Bereiche 
gegliedert: Eine Abteilung befasst sich 
mit der praktischen Rechtsanwen-
dung während die andere Abteilung 
Fragen der Berufsausübung behan-
delt. Hier gibt es beispielsweise einen 
Ausschuss der sich mit pro bono und 
Zugang zum Recht beschäftigt und 
auch einen Ausschuss zur Berufs-
ethik.
Jährlich führt die IBA beziehungs-
weise deren Abteilungen und Aus-
schüsse etwa 40 Konferenzen in ver-
schiedenen Städten durch, die sich mit 
einzelnen Aspekten des Rechts und 
des Rechtsanwaltsberufes befassen. 
Die Jahreskonferenz mit meist mehr 
als 4.000 Teilnehmern ist dabei das 
weltweit größte Ereignis dieser Art. 



10 BRAKMagazin  06/2010

In jüngerer Zeit häufen sich Betrüge-
reien gegen Kanzleien, in denen den 
betroffenen Rechtsanwälten potenti-

elle Mandate vorgegaukelt werden, um 
die Anwälte zu Geldüberweisungen zu 
bewegen oder mit erschlichenen Daten 
selbst Geldüberweisungen zu Lasten der 
Anwälte vorzunehmen.

Gefälschte Bankschecks

Der Trick ist nicht neu, scheint aber immer 
noch erfolgversprechend: Per E-Mail wen-
den sich angebliche ausländische Mandan-
ten an deutsche Anwaltskanzleien mit der 
Bitte um Übernahme eines Mandats und 
Benennung des erforderlichen Vergütungs-
vorschusses. Reagiert der Anwalt entspre-
chend, treffen kurz darauf ausländische 
Bankschecks ein – meist in Dollar -, mit 
einem Betrag, der den Vergütungsvor-
schuss exorbitant übersteigt. Entweder soll 
der überschießende Betrag sofort an einen 
angeblichen Gläubiger weiter transferiert 
werden, der anderenfalls die wirtschaftliche 
Existenz bedrohende Schritte unternimmt. 
Oder die Überzahlung wird als Versehen 
deklariert und um sofortige Rücküberwei-
sung gebeten, da die Geldmittel für die 
Fortführung des Betriebs von existenzieller 
Bedeutung seien. Eine andere Variante ist 
die Beauftragung eines Anwalts zur Durch-
setzung angeblicher Unterhaltsansprüche. 
Kurz darauf treffen Dollarschecks auslän-
discher Banken mit hohen Beträgen beim 
Anwalt ein. Auch hier soll das Geld nach 
Scheckeinlösung auf dem Anderkonto so 
schnell wie möglich weitertransferiert wer-
den, da es sich ja schließlich um wichtigen 
Unterhalt handele. In allen Fällen handelt 
es sich um gefälschte Schecks.
 Die Täter versuchen den Umstand 
auszunutzen, dass eingereichte Schecks 
auf dem eigenen Konto zwar sofort gut-

geschrieben werden – allerdings mit dem 
Vorbehalt des tatsächlichen Geldeinganges. 
Im internationalen Scheckverkehr kann 
dieser Zeitraum durchaus lange sein, in 
einem Fall dauerte es 14 Tage, bis die Gut-
schrift rückgebucht wurde, weil der Scheck 
gefälscht war. 
 Um hier geschützt zu sein, sollte über 
Scheckgeld grundsätzlich erst dann ver-
fügt werden, wenn die Bank nicht nur 
den Scheckbetrag gutgeschrieben, sondern 
auch die wirksame Einlösung bestätigt hat. 
Da die Banken dies nicht von sich aus 
tun, ist unbedingt bei der Bank nachzu-
fragen. Wird die Betrugsmasche als solche 
sofort erkannt und Anzeige bei der örtlich 
zuständigen Staatsanwaltschaft erstattet, 
so sollte der betroffene Anwalt eine Kopie 
der Strafanzeige auch an den Geldwäsche-
beauftragten der BRAK, Littenstraße 9, 
10179 Berlin übersenden.

Gefälschte Überweisungen

Auch die zweite Betrugsmasche ist nicht 
neu: Bereits Anfang der 90er Jahre hatte 
sich dieser Trick in den Ländern der 
untergegangenen Sowjetunion etabliert. 
Deutsche Anwaltskanzleien wurden ange-
schrieben mit der Bitte um Übernahme 
eines Mandates und Mitteilung der vor-
aussichtlich anfallenden Kosten. Wenn 
dann wie gewünscht per Brief oder per Fax 
(E-Mail war damals noch nicht verbreitet) 
ein Antwortschreiben an die vermeintlich 
interessierten Mandanten gerichtet wurde 
und dieses Antwortschreiben die Konto-
nummern der betreffenden Kanzlei nebst 
Unterschrift des verfügungsberechtigten 
Anwalts enthielt, wurden wenige Zeit spä-
ter gefälschte Überweisungen getätigt, da 
man schließlich alle notwendigen Anga-
ben (Kontonummer und Unterschrift) 
hatte. 

 Damals wurde von der BRAK empfoh-
len, zumindest bei Mandatsanbahnungs-
schriftverkehr keine Briefbögen mit Angabe 
der Kontoverbindungen zu verwenden oder 
aber mit der Bank zu vereinbaren, dass die 
Unterschrift unter Überweisungsträger 
anders ausgestaltet wird als bei gewöhnli-
chen Geschäftsbriefen. 
 Die Überweisungsbetrugsmasche ist 
damals eingeschlafen, obwohl die so eben 
skizzierten Gegenmaßnahmen nicht 
wirklich hilfreich waren: Die Verwen-
dung verschiedener Briefbögen – mit oder 
ohne Kontoverbindung – ist im täglichen 
Geschäft extrem fehleranfällig, da man für 
unterschiedliche Mandatssituationen unter-
schiedliche Briefbögen vorhalten und ver-
wenden muss. Auch die mit der Bank ver-
einbarte veränderte Unterschrift für Konto-
verfügungen ist extrem fehleranfällig, weil 
kein Mensch gewohnt ist, für verschiedene 
Situationen verschiedene Unterschriften zu 
verwenden. Auch die Abrede mit der Bank, 
nur von dieser ausgestellte Überweisungs-
träger zu akzeptieren, ist wenig Erfolg ver-
sprechend, da die heutigen Drucksysteme 
ohne weiteres eine Nachahmung der von 
einer Bank vorausgefüllten Überweisungs-
träger ermöglicht.  Deshalb gibt es nur 
einen geeigneten Weg, unberechtigte Kon-
toverfügungen zu verhindern: Der Rechts-
anwalt muss mit seiner Bank ein geheimes 
Zusatzkennzeichen für Überweisungen 
vereinbaren, so dass gewöhnliche Über-
weisungen allein mit seiner gewöhnlichen 
Unterschrift nicht ausgeführt werden. Nur 
so kann verhindert werden, dass aus einer 
gewöhnlichen Mandatsanbahnungskorres-
pondenz ein Einfallstor für Überweisungs-
betrug zu Lasten von Anwaltskanzleien 
werden kann.

BRAK, Berlin

Kanzlei

Nepper, Schlepper, 

Bauernfänger

Warnung vor Betrugsmaschen
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- Klippen und Möglichkeiten -

Verfahren beim Finanzgericht gehö-
ren für Rechtsanwälte nicht zur 
Tagesroutine. Wer sich mit den 

Verfahrensregeln befasst, stellt fest, dass 
hier erfreulich wenig Förmlichkeit und 
Fristendruck herrscht. Jedenfalls vergli-
chen mit Zivilverfahren. Dennoch gilt es, 
Details im Blick zu halten, um für den 
Kläger, den Mandanten, alle Chancen zu 
nutzen.

1.  Die  Amtsermit t lungspf l icht  
des Finanzgerichts:  E in 
Scheinr iese

Das Gericht erforscht den Sachverhalt 
von Amts wegen, § 76 Abs. 1 FGO. Der 
Text klingt positiv. Oberflächliche Blicke 
in Rechtsprechung und Kommentierung 
scheinen das zu belegen: Das Gericht 
hat die Herrschaft über den Prozessstoff. 
Unabhängig von den Beweisanträgen der 

Hinweise zum finanz-

gerichtlichen Verfahren

Beteiligten muss das Gericht im Zweifel 
auch von sich aus Beweis erheben (vgl. 
SEER in Tipke/Kruse, AO/FGO, § 76 
FGO Rz. 2, 19 (Okt. 2006)).
 Die Wirklichkeit – bestätigt durch den 
BFH – sieht anders aus: Die Sachauf-
klärungspflicht erfordert (nur), so die Recht-
sprechung des BFH (vgl. z.B. BFH IV B 
133/08 vom 23.9.2009, BFH/NV 2010, 52 
ff.), dass das Finanzgericht Tatsachen und 
Beweismitteln nachgeht, die sich ihm in 
Anbetracht der Umstände des Einzelfalls 
hätten aufdrängen müssen. Damit ist es 
Sache des Klägers, den streitigen Sachver-
halt ausdrücklich als streitig zu präsentieren 
und die eigene Position mit substantiierten 
Beweisanträgen zu untermauern. 

2.  Die  Klagebegründung

 Die gute Klagebegründung ist auch 
im Finanzgerichtsverfahren so geschrie-
ben, als ob es eine Amtsermittlungspflicht 

des Gerichts nicht gäbe. Sachvortrag und 
Beweisantritte sind essenziell. Alle not-
wendigen Ermittlungen des Gerichts müs-
sen sich aus dem Vorbringen des Klägers 
selbst ergeben.
 Wichtig im weiteren Verfahren: Erhebt 
das Finanzgericht nicht die angebotenen 
Beweise und schweigt der Kläger dazu, 
gilt dies als Rügeverzicht (vgl. BFH IV 
B 82/08 v. 17.9.2009, BFH/NV 2010, 50 
ff.). Einen vollziehbaren, fairen Grund für 
diese Unterstellung gibt es nicht.
 Es müssen deshalb in der mündlichen 
Verhandlung – zu Protokoll – alle Beweis-
anträge ausdrücklich wiederholt und muss 
vorsorglich die Nichterhebung der angebo-
tenen Beweise als Verfahrensfehler gerügt 
werden.

3.  Akteneinsicht

 Im Finanzgerichtsverfahren haben die 
Beteiligten das Recht auf Akteneinsicht, 

Steuern

Martin-Kollar-Str.15 · 81829 München   
Telefon 089/451 90 10 · Fax 089/68816 74
info@bs-anwalt.de · www.bs-anwalt.de

Die flexible Software für das Forderungsmanagement in Inkassounternehmen und Anwaltskanzleien

Inkasso leicht gemacht...    
Sie interessieren sich für 

 Individuelle Auswertungen aus SQL-Tabellen?
 Zu einer zeitgemäßen Anwendung gehört eine 
 aktuelle Form der Datenspeicherung. BSAnwalt  
 nutzt den Microsoft-SQL-Server in seiner 
 aktuellsten Form. 

 Damit ist nicht nur eine hohe Verarbeitungsge-
 schwindigkeit gewährleistet, Sie können individuelle 
 Auswertungen durch direkten Zugriff auf die Daten-  
 banktabellen selbst erstellen.    Kontaktieren uns!
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Anwälte – mit Recht im Markt

§ 78 FGO. Einen Anspruch auf Zusen-
dung der Akten in das Büro des Prozess-
bevollmächtigten lehnt die Rechtsprechung 
ärgerlicherweise hartnäckig ab (vgl. aktu-
ell noch einmal BFH III B 246/08 vom 
2.9.2009, BFH/NV 2010, 49 f.).
 In der Praxis ist die Akteneinsicht 
immer empfehlenswert. Es offenbaren sich 
häufig gute Klageansätze aus dem Blick 
in die Interna der Streitabläufe. Das Ein-
spruchsverfahren kennt noch kein Recht 
auf Akteneinsicht. Hier gibt es stattdessen 
das Recht auf Mitteilung der Besteuerungs-
grundlagen, § 364 AO: Die Finanzverwal-
tung ist verpflichtet, aus den eigenen Akten 
die tatsächlichen Besteuerungsgrundlagen 
(zB Zeugenaussagen, konkrete Beweisun-
terlagen etc.) selbst herauszusuchen und 
zu präsentieren. Solange das noch nicht 
geschehen ist, ist Aussetzung der Vollzie-

hung zu gewähren (BFH VII R 71/77 vom 
4.4.1978, BStBl. 1978 II, 402). In der Pra-
xis ist deshalb das Recht auf Mitteilung der 
Besteuerungsgrundlagen häufig wertvoller 
als die Akteneinsicht. 

4.  Ausschluss der  
Öffent l ichkei t  
Die mündliche Verhandlung ist öffentlich. 
Für den Kläger und seinen Berater kann 
dies Belastung sein. Gerade wenn Schul-
klassen im Zuschauerraum sitzen, kann es 
geschehen, dass das Verfahren zum „Lehr-
stück“ für die Zuhörer wird. 
 Wünscht der Kläger die Öffentlichkeit 
nicht, kann er beantragen, die Öffentlichkeit 
auszuschließen, § 52 Abs. 2 FGO. Dem 
Finanzamt steht dieses Recht nicht zu. Eine 
Begründung muss der Kläger nicht geben.

5.  Kostenentscheidung

Einigt man sich im Prozess mit dem 
Finanzamt, ist die vom Vorsitzenden dann 
gerne vorgeschlagene Kostenformel „Das 
Finanzamt trägt die Gerichtskosten, der 
Kläger verzichtet auf seine Kostenerstat-
tung“, mit Vorsicht zu genießen:
 Schlägt das Gericht nach Erledigung 
der Streitsache eines Kostenteilung derartig 
vor, dass das Finanzamt die Gerichtskosten 
trägt und der Kläger auf Kostenerstattung 
verzichtet, bedeutet dies, dass die Finanzge-
richtskosten letztlich „ausgehebelt werden“: 
Das Finanzamt zahlt niemals Gerichtskos-
ten. Auch wenn sie ihm durch Beschluss 
auferlegt worden sind. Insofern ist der Tenor 
der Kostentragungspflicht des Finanzamts 
eine Mogelpackung, die beim Finanzamt zu 
keiner Belastung führt. Belastet ist dagegen 
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sehr wohl der Kläger, der sein Recht auf 
Erstattung der Vertretungskosten durch das 
Finanzamt preisgibt. Er wird daher abwä-
gen, ob nicht eine Kostenteilung für ihn 
günstiger wäre, mit der die Gesamtkosten 
anteilig verteilt werden.
 Der Kostentenor „das Finanzamt trägt 
die Gerichtskosten, der Kläger verzich-
tet auf Kostenerstattung“ bringt darüber 
hinaus dem Finanzamt einen handfesten 
Vorteil. Hintergrund: Für diese Kostener-
stattungen gibt es amtsintern separate 
Etats. Diese Etats sind relativ bescheiden 
und gerade gegen Jahresende sogar schon 
aufgebraucht. Vor diesem Hintergrund 
versuchen Finanzämter bei Einigungen 
regelmäßig, eine Kostenverteilung zu errei-
chen, die diesen Etat nicht belastet, dh. die 
Erstattungspflichten des Finanzamts ent-
fallen lässt.

 Finanzämter und Finanzgerichte spre-
chen diese Hintergründe niemals von sich 
aus offen an. Finanzgerichte, so jedenfalls 
der Eindruck, kennen die ungute Situation 
des Finanzamts und versuchen, sie zu 
berücksichtigen. Leider, ohne dem Kläger 
gegenüber mit offenen Karten zu spielen. 
Hier ist deshalb die Initiative des Kläger-
vertreters wichtig. 
 Positiv: Der interne Druck auf das 
Finanzamt, Einigungsergebnisse zu errei-
chen, bei denen keine Anwaltskosten 
zu erstatten sind, ist für die Position des 
verhandelnden Steuerpflichtigen eine gute 
Chance: Offen auf diese Situation ange-
sprochen, liegt Finanzämtern häufig so 
viel daran, dem Steuerpflichtigen keine 
Verfahrenskosten erstatten zu müssen, 
dass man bereit ist, bei der Einigung über 
die von Steuerpflichtigen nachzuzahlende 

Steuer beträchtlich nachzugeben. Und 
zwar möglicherweise auf in merkbar höhe-
rem Umfang, als dies der Kostenerstattung 
entspricht, auf die der Steuerpflichtige im 
Gegenzug verzichtet (in diesem Sinne vgl. 
Lemaire, Kostentragung in den Fällen des 
§ 137 FGO (Anderweitige Auferlegung der 
Kosten), AO-StB. 2009, 374 ff.).

Alexandra Mack, Rechtsanwältin und 
Fachanwältin für Steuerrecht,

Mitglied im Ausschuss Steuerrecht der 
BRAK
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Die Fachanwaltschaft für Sozial-
recht ist eine der ältesten. Sie 
besteht bereits seit 25 Jahren. 

Seit 1988, also seit 23 Jahren, führt das 
Deutsche Anwaltsinstitut die Jahresar-
beitstagung Sozialrecht durch und bietet 
nahezu seit der ersten Stunde Sozialrecht-
lern ein Forum zum Erfahrungsaustausch, 
und dies stets unter der Maxime, durch 
ausgewiesene Spezialisten als Referen-
ten aktuelles Praxiswissen zu vermitteln. 
Diese Tagung gehört zu den ältesten und 
renommiertesten Fortbildungsveranstal-
tungen für alle am Sozialrecht Interessier-
ten. Neben dem fachlichen Erfahrungs-
austausch zwischen den Kolleginnen und 
Kollegen bleibt genügend Raum für die 
Pflege persönlicher Kontakte.

Gesundhei tsreform 2011

Getreu diesem Anspruch sind wir bereits 
am 18.02.2011 so mutig, das Thema 
“Gesundheitsreform 2011“ - diese befindet 
sich noch in der parlamentarischen Bera-
tung - wegen seiner hohen Aktualität und 
Brisanz auf die Tagesordnung zu setzen. Als 
Referent konnte der ausgewiesene Experte 
Herr Vorsitzender Richter am Sozialgericht 
Claus-Peter Heiland gewonnen werden.
 In Zeiten stets knapper Budgets steigen 
die Anstrengungen von Kostenträgern von 
Einrichtungen, Angehörige ihrer Patienten 
zu Kostenbeiträgen heranzuziehen. Die 
bekannte Referentin Frau RA und Notarin 
Pfuhlmann-Riggert, FA für Sozialrecht und 
für Familienrecht, stellt die Systematik der 
dabei anzuwendenden Gesetzesvorschrif-
ten dar und verdeutlicht Schnittstellen zum 
Familienrecht, wie insbesondere das Urteil 
des BVerwG vom 19.08.2010, 5 C 10.09 
eindruckvoll gezeigt hat.

El ternzei t  

Frau RA Christiane Hochhut, FA für 
Arbeitsrecht und für Sozialrecht, gibt in 
ihrem Vortrag zunächst einen Überblick 
über die arbeitsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen der Elternzeit bei Arbeitnehmern 
und Beamten. Sodann folgt eine Darstel-
lung der Einzelprobleme in den Bereichen 
Kranken- und Pflegeversicherung, Renten- 
und Arbeitslosenversicherung.
 Das Leistungsvermögen des Rentenbe-
werbers und vor allem die Frage, inwieweit 
dem Versicherten ein beruflicher Abstieg 
unter Hinweis auf einen Verweisungsbe-
ruf zugemutet werden kann, sind zwei der 
Brennpunkte, wenn um Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit gestritten wird. 
Mit diesem Thema beschäftigt sich Herr 
Dr. Gert H. Steiner, Richter am LSG. 

Erwerbsminderungsrenten

Professor Dr. Raimund Waltermann, Bonn, 
Gutachter zu diesem Thema beim diesjäh-
rigen Juristentag, legt in seinem Referat 
besonderes Gewicht auf das für die Praxis 
sehr bedeutsame Feld des Zusammenwir-
kens von Sozialrecht und Arbeitsrecht und 
erläutert neben den Flexibilisierungsmög-
lichkeiten, die geringfügige Beschäftigung, 
Leiharbeit, Niedriglohnsektor bieten, Vor- 
und Nachteile für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sowie die Folgen für die Sozialver-
sicherungssysteme.
 Seit 2009 ist die Behindertenrechtskon-
vention in Deutschland in Kraft und beein-
flusst Regelungen in SGB II, III, V, VI, IX 
und XII. Herr RA Dr. Oliver Tolmein, FA 
für Medizinrecht, fasst die ersten Erfah-
rungen mit der Konvention zusammen und 
verdeutlicht Strategien, die Bestimmungen 
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Praxiswissen exzellent aufbereitet

23. Sozialrechtliche 
Jahresarbeitstagung
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18. – 19. Februar 2011
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in der täglichen sozialrechtlichen Praxis 
nutzbringend anzuwenden.

Abhängige Beschäft igung und 
Selbstständigkei t

Frau Richterin am LSG Astrid Lente-
Poertgen beschäftigt sich hier mit einem 
Dauerthema des Sozialrechts, Abhängige 
Beschäftigung und Selbstständigkeit, das 
aber immer neue Fassetten und Probleme 
aufwirft. Sie zeigt auf, welche Fallstricke 
bei der Vertretung von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu berücksichtigen sind.

RA Bernd Meisterernst
FA für Sozialrecht und Arbeitsrecht

Leiter des Fachinstituts für Sozialrecht
Münster

RA Edwin Storek, LL.M.
Fortbildungsbeauftragter des Fachinsti-

tuts für Sozialrecht
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